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RECHTSPRECHUNG I

BGH, Feststellungs- und Verwertungskostenpauschale fur sicherungshalber

abgetretene Forderungen

InsO §§ 21, 22, 23, 159, 169, 170, 171

Urteil vom 20.2. 2003 - IX ZR 81/02

1. Die 4 %ige Feststellungskostenpauschale gebiihrt der
Insolvenzmasse auch fiir sicherungshalber abgetretene
Forderungen, die nach Insolvenzeroffnung durch direkte
Leistung an den absonderungsberechtigten Glaubiger ge-
tilgt werden.

2. Fiir sicherungshalber abgetretene Forderungen, die
vor Insolvenzeroffnung getilgt werden, gebiihren der spa-
teren Insolvenzmasse grundsétzlich weder Feststellungs-
noch Verwertungskosten.

3. Dasfiir das Eréffnungsverfahren erlassene insol-
venzgerichtliche Verbot an Drittschuldner, an den (Insol-
venz-)Schuldner zu zahlen, die Erméachtigung des vorlaufi-
gen Insolvenzverwalters zum Forderungseinzug sowie das
Gebot an die Drittschuldner, an den vorlaufigen Verwalter
zu zahlen, wirken von sich aus nicht gegeniiber Siche-
rungsnehmern.

4. Eine Verzinsungspflicht nach § 169 Satz 2 InsO setzt
voraus, dass gerade auch der anspruchstellende Glaubiger
durch gerichtliche Anordnungan der Verwertung gehindert
worden ist.

5. D as vom Insolvenzgericht fiir das Eroffnungsverfah-
ren erlassene Zwangsvollstreckungsverbot hindert fiir sich
Sicherungsnehmer nicht, ihre vertraglichen Rechte ohne
VollstreckungsmaBnahmen durchzusetzen.

6. Verzinsung abgetretener Forderungen gebiihrt dem
absonderungsberechtigten Sicherungsnehmer regelmiRig
erst ab dem Tage nach dem Zahlungseingang, sofern sich der
Insolvenzverwalter vom Berichtstermin an ordnungsgemaf
um den Forderungseinzug bemiiht hat.

7. Die Zinszahlungspflicht der I nsolvenzmasse endet
nicht schon mit der Verwertungshandlung, sondern erst mit
der Auskehr des Erléses an den Absonderungsberechtigten.

Sachverhalt

Die Klagerin war Hausbank der S. GmbH (nachfolgend: GmbH oder
Schuldnerin), die ihr als Sicherheit fir gewahrte Kredite u.a. alle
Forderungen aus dem Geschéaftsverkehr mit Dritten abgetreten hatte.
Nach Kiindigung der gewahrten Kredite legte die Klagerin die Abtre-
tungen offen und forderte die Kunden auf, nur noch an sie zu zahlen.
Auf einen Insolvenzantrag der GmbH wurde der Beklagte am 26. 10.
1999 zum vorlaufigen Insolvenzverwalter bestellt. In dem Beschluss
erliely das Amtsgericht einen Zustimmungsvorbehalt sowie ein Voll-
streckungsverbot und ermachtigteden Beklagten, »fur dieSchuldnerin
zu handeln«. Der Beschluss enthielt u.a. die Satze:

»Den Schuldnern der Schuldnerin (Drittschuldnern) wird ver-
boten, an die Schuldnerin zu zahlen. Der vorlaufige Insolvenzver-
walter wird erméchtigt, Bankguthaben und sonstige Forderungen
der Schuldnerin einzuziehen sowie eingehende Gelder entgegen-
zunehmen. Die Drittschuldner werden aufgefordert, nur noch un-
ter Beachtung dieser Anordnung zu leisten (§23 Abs.1 Satz 3
InsO).«

Der Beklagte flihrte den schon eingestellten Geschéftsbetrieb der
GmbH nicht fort. Er forderte die Schuldner der GmbH auf, an ihn zu

zahlen, und verlangte von der Klagerin die Weiterleitung von Zah-
lungseingangen. Biszum 13. 1. 2000 gingen beim Beklagten Zahlungen
der Drittschuldner von insgesamt 15.655,65 DM und nach dem an
diesem Tag erlassenen Eroffnungsbeschluss solche von weiteren
45.543,24DM ein. DieKl&gerin ihrerseitserhielt wahrend der entspre-
chenden Zeitrdume Zahlungen von insgesamt 39.425 DM und
71.526,66 DM. Der Beklagte fihrte mehrfach bei ihm eingegangene
Geldbetrage an die Klagerin ab, macht aber auch Anspriiche der
Insolvenzmasse auf eine 4 %ige Feststellungskostenpauschale wegen
aller Zahlungseingange sowie auf eine 5 %ige Verwertungsk ostenpau-
schale wegen aller bei ihm eingegangenen Zahlungen geltend.

Die Kl&gerin, die wegen ihrer vorangegangenen Offenlegung der
Forderungsabtretung Kostenbeitréage fir die |nsolvenzmasse nicht an-
erkennen wollte, verlangt mit der Klage die Weiterleitung beim Be-
klagten eingegangener Kundenzahlungen. Ferner fordert sie Zinsen
wegen vermeintlich verspateter Abflihrung der Eingénge.

Das Landgericht hat der Klage teilweise und das Berufungsgericht
hat ihr in weitergehendem Umfang stattgegeben, indem es den Be-
klagten zur Zahlung von 5.847,07 DM (2.989,56 €) nebst zeitlich
gestaffelten Zinsen von bis zu 5% seit 26. Januar 2000 verurteilt hat.
Dagegen richtet sich die —zugelassene — Revision des Beklagten.

Aus den Griinden

Das Rechtsmittel ist teilweise begriindet.

1.1. Das Berufungsgericht hat den Beklagten zur Zahlung des
Betrages von 5.847,07 DM aufgrund folgender Berechnung verurteilt:
Der Beklagte habe die bei ihm eingegangenen Kundenzahlungen in
Hoéhevon insgesamt (15.655,65DM +45.543,24DM =) 61.198,89DM
an die Klagerin auszukehren, abzuglich bereits bezahlter 48.003,35
DM, anderweitig anerkannter 3.249,58 DM und berechtigter Kosten-
forderungen von 4.098,89DM . Dieser Betragerrechnesich als(9 %ige)
Kostenpauschale auf alle abgetretenen Forderungen, die ab Insolvenz-
er6ffnung (in Hohe von zusammen 45.543,24 DM) an die Insolvenz-
masse erflillt worden seien.

Dagegen konne der Beklagte keine Kostenbeitrage auf samtliche
bei der Klagerin eingegangenen Zahlungen und keine »Verwertungs-
kosten« auf solche Zahlungen verlangen, die vor dem Eréffnungsbe-
schluss bei der Schuldnerin eingegangen seien. Denn der erst vorlau-
fige Insolvenzverwalter habe kein Verwertungsrecht.

Der Umstand, dassdie Klagerin den Rechtsstreitin erster Instanzin
Hohe von 800 DM einseitigfir erledigt erklart habe, hindere es nicht,
ihr auch diesen Betrag auf ihren Antrag in zweiter Instanz zuzuspre-
chen. Die Berufung sei insoweit zulassig, weil der erstinstanzliche
Antragder Klagerin, dieErledigungin Héhevon 800 DM festzustellen,
zuriickgewiesen worden sei. Die Klagerin kénne insoweit auch in
zweiter Instanz wieder zur Leistungsklage Ubergehen, weil sich der
Beklagte der Erledigungserklarung nicht angeschlossen habe.

2. Zinsen schulde der Klager — so das Berufungsgericht — geman
§ 169 Satz 2 InsO ab 26. 1. 2000, weil das Insolvenzgericht in seinem
Beschluss vom 26.10. 1999 ein Vollstreckungsverbot nach Maligabe
des§ 21 Abs. 2Nr. 31nsO angeordnet habe. Auf eine—gar schuldhaft —
verzogerliche Verwertung durch den Insolvenzverwalter komme es
insoweit nicht an. Auch sei es unerheblich, ob eine Verzinsung im
Einzelfall wirtschaftlich gerechtfertigt sei, weil der Gesetzgeber dem
absonderungsberechtigten Glaubiger fiir die Entziehung des Siche-
rungsgutes eine abstrakte Nutzungsentschadigung habe zubilligen
wollen.

DieZinspflicht beginnegemaR § 169 Satz21nsO in dem Zeitpunkt,
der drei Monate nach der Anordnungim Sinne von § 21 InsO liege —
also ab 26.1. 2000 —, und erlésche mit Ausschittung des VerauRe-
rungserldses. Die Schuldnerin habe nach Kiindigung des Kreditver-
haltnisses durch die Kl&gerin Verzugszins in Héhe von 5% gemal
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§288 Abs.1 Satz 2 BGB a.F. i.V.m. §352 Abs.1 Satz 1 BGB zu
entrichten.

I1. Demgegenuber rugt die Revision:

1. In Héhe von 800 DM habe nicht lediglich eine einseitige Er-
ledigungserklarungvorgelegen. Vielmehr habe sich der Beklagtedurch
Schriftsatz vom 23.8. 2001 einer Erledigungserklarung der Klagerin
angeschlossen.

Feststellungs- und Verwertungskosten seien der Insolvenzmasse
auch wahrend der Tatigkeit des vorlaufigen Insolvenzverwalters zu-
zubilligen. Dieser sei bereitszur Verwertungbefugt, weil einemoglichst
schnelle Feststellung und Verwertung von Forderungen im Interesse
aller Glaubiger liege. Die Feststellungspauschale geblhre der Insol-
venzmasse auch fiir solche Betrage, die von den Drittschuldnern un-
mittelbar an die Klagerin bezahlt wurden.

2. Zinsanspriche stiinden der Kl&gerin nicht zu. Die gegenteilige
Auffassung desBerufungsgerichtshatte zur Folge, dass dem Glaubiger
zu Lasten der Insolvenzmasse Zahlungen zugute k&men, denen kein
Nachteil oder Schaden gegenliberstehe. Dafiir, dass der Beklagte die
Verwertung verzdgert habe, fehle jeder Anhaltspunkt, zumal er bereits
als vorlaufiger Verwalter mit dem Forderungseinzug begonnen habe.
§ 169 Satz 2 InsO rechtfertige eine Zahlung von Zinsen nur, wenn der
Glaubiger schon im Vorfeld der Insolvenz versucht habe, den Gegen-
stand zu verwerten, und aufgrund einer Sicherungsmafnahme des
Insolvenzgerichts daran gehindert worden sei.

II1. Die Weiterleitung von Zahlungseingéngen kann die
Klagerin nur noch in Hoéhe von 1.526,72 € (2.986 DM) vom
Beklagten verlangen. Denn der Insolvenzmasse stehen Gegen-
anspriche auf Kostenbeitrdge in Ho6éhe von insgesamt
3.558,57 € (6.959,96 DM) gegen die Klagerin zu.

1. Die 4 %ige Feststellungskostenpauschale gema® § 171
Abs.1 InsO geblhrt der Insolvenzmasse auch fur solche si-
cherungshalber abgetretenen Forderungen, welche die Dritt-
schuldner —hier in Héhe von insgesamt 71.526,66 DM —nach
Insolvenzeréffnung durch Zahlung unmittelbar an die Kiéa-
gerin selbst getilgt haben. Darauserrechnet sich ein Betragvon
2.861,07 DM Uber die schon vom Berufungsgericht zuerkann-
ten 4.098,89 DM hinaus.

a) DasVerwertungsrecht auch fiir diese Forderungen stand
dem Beklagten unabhangigdavon zu, dassdieKlagerin vorher
die Abtretung offengelegt hatte (vgl. Senatsurt. v. 11.7. 2002 —
IXZR262/01,Z1P2002,1630ff.). Dann geblihren ihr auch die
Feststellungskosten dafir (Smid, InsO, 2.Aufl., §166
Rdn. 39). Denn der Insolvenzverwalter muss die Wirksamkeit
des Absonderungsrechts auch dann feststellen, wenn Schuld-
ner die abgetretenen Forderungen nach Insolvenzeréffnung
unmittelbar an den Absonderungsglaubiger zahlen (Hé&cker,
Abgesonderte BefriedigungausRechten, Rdn. 1025). Waredie
Abtretungnicht rechtswirksam oder insolvenzbestandig, hatte
der Insolvenzverwalter die Abfihrung des Erléses von den
Glaubigern zu verlangen.

b) Der Wortlautdes§ 170Abs. 1Satz1und Abs. 2InsO, auf
den das Berufungsgericht (im Anschluss an Nerlich/ Rémer-
mann/ Becker, I1nsO, § 170 Rdn.4) entscheidend abgestellt
hat, steht diesem Ergebnis nicht entgegen. Denn er beruht
noch auf der urspriinglichen Fassung des § 195 des Regie-
rungsentwurfs einer Insolvenzordnung (BT-Drs. 12/2443).
Dieser Entwurf sah in § 191 Abs. 2 ein Verwertungsrecht des
Insolvenzverwalters an abgetretenen Forderungen nur vor,
solange die Abtretung den Drittschuldnern nicht angezeigt
worden war. Diese Einschrankung hat der Bundestag auf Vor-
schlag seines Rechtsausschusses aufgegeben (Beschlussemp-
fehlung und Bericht des Rechtsausschusses des Bundestages,
BT-Drs. 12/7302 zu § 191 Abs.2). Hierbei wurden mdgliche
Folgewirkungen auf den Wortlaut des jetzigen § 170 InsO im
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Einzelnen nicht bedacht (vgl. Beschlussempfehlung, aaO, zu
§ 195, S.177). Insbesondere wurde nicht die Rechtsfolge ge-
regelt, dieeintreten sollte, wenn der Absonderungsberechtigte
unter Verstol® gegen § 166 Abs.2 Satz 1 InsO in der Gesetz
gewordenen Fassungselbst dieabgetretenen Forderungen ein-
zieht.

c) Durch ein solches, objektiv rechtswidriges Verhalten
nach Insolvenzeréffnung darf der Absonderungsberechtigte
keine wirtschaftlichen Vorteile erlangen. Er kann keinesfalls
bessergestellt werden, alshatteihm der Insolvenzverwalter die
Forderungen zur Verwertung Uberlassen; in diesem Falle wa-
ren die Feststellungskosten gemal § 170 Abs. 2 InsO ebenfalls
zu erstatten. Nach Insolvenzer6ffnung hat der Glaubiger den
Insolvenzverwalter — wie in dem vom Senat am 11.7. 2002
entschiedenen Fall (IX ZR 262/01, aaO) — wenigstens in die
Verwertung einzuschalten. Denn nur dann hat der an den
nicht mehr einzugsbefugten Absonderungsberechtigten lei-
stende Drittschuldner die Gewahr, dass er durch diese Lei-
stung von seiner Zahlungspflicht frei wird. Der Senat braucht
insoweit nicht allgemein zu entscheiden, ob der Drittschuld-
ner in entsprechender Anwendung der §§408, 407 Abs.1
letzter Halbs. BGB und des § 82 InsO noch mit befreiender
Wirkung an den materiell berechtigten Abtretungsempfanger
leisten kann, wenn jener die Insolvenzeréffnung — und den
damit verbundenen Ubergang des Einziehungsrechts —kennt
(verneinend Uhlenbruck, InsO, 12.Aufl.,, § 166 Rdn.16;
Braun/ Gerbers, 1nsO, § 166 Rdn. 16; Pape, NZI 2000, 301,
302; Smid, aa0O, § 166 Rdn. 40; bejahend Obermililler/Hess,
InsO, 3. Aufl.,Rdn. 1398; Hécker, aaO, Rdn. 1012f.). Diesmag
immerhin zweifelhaft sein, soweit der Insolvenzmasse die Fest-
stellungskosten gemaf §§ 170, 171 InsO gebiihren, insbeson-
dere dann, wenn diese vom Absonderungsberechtigten nicht
mehr zu erlangen sind. Letztlich genligt es im vorliegenden
Zusammenhang, dass der Insolvenzverwalter von Rechts we-
gen fur den Forderungseinzug nach Insolvenzeréffnung zu-
stdndig ist. Damit ist er an der »Verwertung« im Sinne von
§ 170 1nsO beteiligt. Dasgilt um so mehr, alsder Insolvenzver-
walter die Forderung auch auf andere Weise als durch Ein-
ziehung —etwa durch Verkauf an Dritte — verwerten darf (vgl.
hierzu MK-InsO/Lwowski, § 166 Rdn.148; Uhlenbruck,
aa0, Rdn.13, 16; Goftwald, Insolvenzrechts-Handbuch,
2.Aufl., §42 Rdn. 113 m.w.N.).

Aus § 170 Abs. 2 InsO ergibt sich, entgegen der Auffassung
des Berufungsgerichts, nichts Abweichendes: Wenn der Ab-
sonderungsberechtigte die Feststellungskosten sogar im Falle
einer berechtigten Verwertung abzufiihren hat, gilt das erst
recht im Falle einer unberechtigten Verwertung.

Da dieses Normverhaltnis unmittelbar aus dem Zusam-
menhang zwischen § 170 Abs. 1 und § 166 Abs. 2 Satz 1 InsO
abzuleiten ist, bedarf es — anders als das Berufungsgericht
meint —auch keiner Analogie.

d) Nachdem dieKlagerin die Forderungen eingezogen hat,
muss sie die Feststellungskosten in entsprechender Anwen-
dungdes§ 170 Abs. 21nsO an den Beklagten abfiihren. Ob ein
Anspruch der Insolvenzmasse auch auf §§ 667,681 Satz2 und
§ 687 Abs.2 Satz 1 oder §816 Abs.1 Satz 2 BGB gestutzt
werden konnte (vgl. Nerlich/Romermann/Becker, InsO,
§ 166 Rdn. 8;Braun/ Gerbers, InsO, § 166 Rdn. 16), kann offen
bleiben.

Vom UmfangdesFeststellungsaufwandsim Einzelfall hangt
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der pauschalierte Ersatz der Feststellungskosten nicht ab (Se-
natsurt. v. 11.7. 2002 - 1X ZR 262/ 01, aaO, S.1633).

2. Dagegen ist die Revision unbegriindet, soweit der Be-
klagte Feststellungs- und/oder Verwertungskosten flir Zah-
lungen verlangt, die vor der Insolvenzeréffnung bei der Kla-
gerin oder bei der Schuldnerin eingegangen sind. Denn dem
erst vorlaufigen Insolvenzverwalter stehen Kostenbeitrage
nach §§ 170, 171 InsO regelmaRig nicht zu (ebenso Uhlen-
bruck, aaO, § 170 Rdn.6; Kibler/Pritting/ Kemper, InsO,
§ 166 Rdn. 15; Klasmeyer/ Elsner/Ringstmeier, Kélner Schrift
zur InsO, 2. Aufl., S. 1083, 1096 zu Rdn. 53, 54).

a) Diese Vorschriften beziehen sich nach ihrem Wortlaut
nur auf den (endglltigen) »Insolvenzverwalter«. Auch ihre
systematische Stellung im dritten Abschnitt des vierten Teils
der Insolvenzordnung — betreffend »Verwaltung und Verwer-
tung der Insolvenzmasse« — deutet auf eine Anwendbarkeit
allein im er6ffneten Insolvenzverfahren hin.

b) Demgegeniiber ist der erst vorlaufigelnsolvenzverwalter
grundsatzlich nicht zur Verwertungder Insolvenzmasse befugt
(BGHZ 146, 165, 172f.). Gegenliber dem Glaubiger stehen
ihm —von besonderen gerichtlichen Anordnungen (dazu s.u.
c)und Sicherungsmdglichkeiten abgesehen —nur diezwischen
Glaubiger und Schuldner vertraglich vereinbarten Rechte am
Sicherungsgut zu. D assdiesehier ausnahmsweiseeineKosten-
beteiligung der Glaubiger am Verwertungserlos vorsehen,
macht der Beklagte selbst nicht geltend.

aa) Durch eine unbefugte Verwertung kann der vorlaufige
Insolvenzverwalter von Rechts wegen nicht die Kostenpau-
schale nach §§ 170, 171 InsO fir die spatere Insolvenzmasse
erlangen. Daran andert der Hinweis der Revision nichts, dass
eine moglichst schnelle Verwertungim Interesse aller Glaubi-
gerliege. Diesem Interessewird dadurch entsprochen, dassdas
Insolvenzverfahren selbst moglichst schnell eréffnet wird.
Dies entspricht der Wertung des Gesetzgebers, der mit der
Einfihrung der Insolvenzordnung eine wesentliche Verkdr-
zung des Erdéffnungsverfahrens erreichen wollte (Amtliche
Begriindung der Bundesregierung zum Entwurf einer Insol-
venzordnung, aa0O, S.84ff.); die Aufgaben des vorlaufigen
Insolvenzverwalters hat er eng begrenzt, um »das Verfahren
vor der Eréffnung. . .so kurzwiemdglich« zu halten (Amtliche
Begriindung, aa0O, zu § 26, S. 117). Dieshat der Bundestagnur
fur die Prifung eingeschrankt, »welche Aussichten fir eine
Fortfihrung des Unternehmens des Schuldners bestehen«
(§22 Abs.1 Satz 1 Nr.3 a.E. InsO; vgl. dazu Beschlussemp-
fehlung und Bericht des Rechtsausschusses des Bundestages,
aa0, S. 158 zu § 26). Darum ginges hier von vornherein nicht,
weil schon die Schuldnerin selbst ihr Unternehmen unstreitig
eingestellt hatte und der Beklagte nicht dargetan hat, eine
Wiederaufnahme je erwogen zu haben.

Blieb danach nur eine Liquidation des Schuldnervermé-
gens, so hatte der Beklagte auf eine moéglichst schnelle Eroff-
nung des Insolvenzverfahrens hinzuwirken. Falls er sich von
einer Verlangerung — méglicherweise im Hinblick auf den
Bezug von Insolvenzgeld — wirtschaftliche Vorteile verspro-
chen haben sollte, so hatte er diese gegen den Nachteil ab-
zuwégen, dass der Insolvenzmasse Feststellungs- und
Verwertungskosten durch eine Verwertung schon im Eroff-
nungsverfahren entgehen wirden.

Zwar mag der Insolvenzverwalter nach der Verfahrenser-
6ffnung pflichtgemaR gehalten sein, den rechtlichen Bestand
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auch solcher Sicherungsrechte zu prifen, die schon vorher
durch Zahlung abgel 6st worden sind. Diese allgemeine Amts-
pflicht beschrankt sich aber nicht allein auf das Eréffnungs-
verfahren, sondern reicht weiter zuriick. Dies gehort zu den
allgemeinen Verwaltungsaufgaben des Insolvenzverwalters;
fur ihre Erfillung hat der Gesetzgeber keine besondere Leis-
tung an die Insolvenzmasse vorgesehen. Mit den §§ 170, 171
InsO hat er eine Sonderregelung getroffen, welche gerade die
Mehrvergitung ausgleichen soll, die durch die Bearbeitung
von Absonderungsrechten innerhalb des|nsolvenzverfahrens
—jetzt gemaR § 1 Abs. 2, § 3 Abs. 1 Buchst.a InsVV —anfallt
(vgl. Amtliche Begriindung, aaO, zu § 195). Diese knlipft an
die Verwertung innerhalb des Insolvenzverfahrens an. Eine
zeitliche Ausdehnung war erkennbar nicht beabsichtigt.

bb) Im Ubrigen rechtfertigte es auch eine Unternenmens-
fortfihrung nicht, schon dem vorlaufigen Insolvenzverwalter
regelmaRig Verwertungsbefugnisse i.S.d. §§ 159ff. InsO zu-
zuerkennen. Zwar darf und mussein vorlaufiger Verwalter zur
Erflllung einer solchen Aufgabe im Rahmen seiner Verwal-
tungstétigkeit unter anderem die aus dem Unternehmen er-
wirtschafteten Forderungen zligig einziehen, um das Unter-
nehmen unter Einsatz des Erldses fortfihren zu kénnen (vgl.
Klasmeyer/Elsner/Ringstmeier, aaO, Rdn.52). Das ist aber
keine unzuldssige »Verwertung« im bezeichneten, funktiona-
len Sinne. Dieser Begriff wird im zweiten Abschnitt desvierten
Teilsder Insolvenzordnung—insbesonderein § 159 —in einen
Gegensatz zu der von der Glaubigerversammlung anzuord-
nenden Unternehmensfortfiihrung (§ 157, vgl. auch § 158
InsO) gestellt und damit im Sinne der endgiltigen Umwand-
lung realen Schuldnervermdégens in Geld unmittelbar zum
Zwecke der Glaubigerbefriedigung(vgl. § 1 Satz 1 InsO) ver-
wendet, sei es durch Liquidation einzelner Bestandteile oder
einheitlichelbertragende Sanierung. Der laufendeUmsatz der
Erzeugnisse eines fortgefihrten Unternehmens, mit dem die-
ses aufrechterhalten werden soll, wahrend des Er6ffnungsver-
fahrens bereitet eine solche spatere Verwertung allenfalls vor.
Im Verhaltniszu den wenigen formell Beteiligten jedes einzel-
nen Eréffnungsverfahrens handelt es sich dabei noch um eine
erlaubte Verwaltungstatigkeit.

Damit allein wird dem vorl&ufigen Insolvenzverwalter aber
keine Befugniszum Eingriff auch in Rechte Dritter verliehen,
insbesondereabsonderungsberechtigter Glaubiger, dieerst mit
der Insolvenzer6ffnung férmlich in das Verfahren eingebun-
den werden. Fiir diesegilt grundsatzlich der Sicherungsvertrag
fort (s.0. b vor aa), soweit nicht besondere gerichtliche Siche-
rungsanordnungen in zulassiger Weise eingreifen (s.u. c). Da-
nach blieb der Forderungseinzug hier unbefugt.

cc) Allerdings verweist die Revision zutreffend auf die Ge-
fahr einer denkbaren Verschlechterungder Vermogensverhalt-
nisse von Drittschuldnern, die wahrend eines Eréffnungsver-
fahrens eintreten kénnte. Unter dieser Voraussetzung einer
Gefahr im Verzuge wére ausnahmsweise eine Einziehung von
Auflenstédnden schon im Eréffnungsverfahren zum Zwecke
der Verwertung statthaft und geboten (vgl. Amtliche Begrun-
dung, aa0, S. 117 zu § 26 mit dem Beispiel »Notverkauf ver-
derblicher Waren«). Sie wiirde mittelbar auch dem Siche-
rungsnehmer nutzen, weil sie zugleich den wirtschaftlichen
Bestand seines Sicherungsrechts erhalt.

Im vorliegenden Fall braucht jedoch nicht entschieden zu
werden, ob eineauf solche Weise befugte Verwertungschon im
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Erdéffnungsverfahren auch die Kostenbeitrage der §§ 170, 171
InsO ausldst. Denn hier hat der Beklagte fir die genannte
Voraussetzung in tatsachlicher Hinsicht nichts dargelegt. Es
ist nicht ersichtlich, dasseinzelnen der zahlenden Drittschuld-
ner ein Vermdgensverfall drohte. Erst recht ist nicht vorgetra-
gen, dass digjenigen Drittschuldner, die tatsachlich an den
Beklagten leisteten, dieselbe Zahlung nicht auch an die Kl&-
gerin erbracht hatten, wenn nicht der Beklagte die Einzie-
hungsbefugnis schon wahrend des Erdéffnungsverfahrens be-
ansprucht hatte.

c) Der Beklagte ist endlich nicht durch das Insolvenz-
gericht erméachtigt worden, Schuldnervermdgen schon wah-
rend des Eréffnungsverfahrens zu verwerten.

Die im Beschluss des Insolvenzgerichts vom 26.10. 1999
ausgesprochene—ohnehin unzulassige (vgl. Senatsurt.v. 18.7.
2002 -1X ZR 195/01, WM 2002, 1888, 1891, z.V.b.in BGHZ
151, 353) — Erméachtigung des Beklagten, »mit rechtlicher
Wirkungfir die Schuldnerin zu handeln, betraf allein dessen
Rechtsstellung gegentiber den Organen der Schuldnerin. Sie
erweiterte nicht seine Rechte gegeniiber Glaubigern.

Das ebenfalls in den Beschluss aufgenommene Verbot an
die Drittschuldner, an die Schuldnerin zu zahlen, sowie die
dem Beklagten erteilte Erméachtigung, Forderungen der
Schuldnerin einzuziehen sowie eingehende Gelder entgegen-
zunehmen, entsprach § 23 Abs.1 Satz 3 InsO. Eine solche
Anordnungregelt allein die Empfangszustandigkeit zwischen
Schuldnerin und vorlaufigem Insolvenzverwalter gegeniiber
Drittschuldnern in einer Weise, die § 80 Abs. 1 und § 82 InsO
sowie § 829 Abs.1 Satz 1 und 2 und § 835 Abs.1 ZPO ent-
spricht. Beide Anordnungen betreffen dagegen nicht eine et-
waige Rechtsbeziehung des Schuldners zu Sicherungsneh-
mern.

Der Senat braucht deshalb nicht zu entscheiden, ob und
inwieweit eine Erstreckungjener Anordnungen auch »auf Ab-
sonderungsberechtigte« —wiein dem spéter in einem anderen
Verfahren ergangenen Beschluss des Insolvenzgerichts He-
chingen vom 10.12. 2001 vorgesehen — schon wahrend des
Eroffnungsverfahrens rechtswirksam ist, oder ob damit der
Bereich zul assiger sichernder M ainahmen liberschritten wird.

3. Mit Recht hat das Berufungsgericht es endlich fir zulas-
sig gehalten, dass die Klagerin mit ihrer Berufung ihren Zah-
lungsantrag wieder um 800 DM erhohte. Ob etwas anderes
gelten wurde, wenn der Rechtsstreit wegen diese Forderungs-
teils in erster Instanz Ubereinstimmend fiir erledigt erklart
worden ware, mag offen bleiben. Denn der Beklagte hat der
Erledigungin diesem Umfang—entgegen der Riigeder Revision
—nicht erkennbar zugestimmt. Seine Zustimmungserklarung
vom 23.8. 2001 bezog sich allein auf die vorangegangene
Erklarung der Klagerin, ihr —im urspringlichen Klageantrag
zu 2 enthaltenes Auskunftsverlangen sei erledigt. Unter diesen
Umstanden brauchtedasBerufungsgericht dasvom Beklagten
in der mindlichen Verhandlungvor dem Landgericht gestellte
Begehren »Klageabweisung und Kostenantrag« nicht als Zu-
stimmung zur Erledigung auch eines Teils des Zahlungsver-
langens auszulegen.

IV. Der Zinsantragder Kl&gerinist nur teilweise begriindet.

1. DieKlagerin kann Zinsen nicht fur eine vor dem 25. 2.
2000 liegende Zeit verlangen.

a) Gemal § 169 Satz 1 InsO sind dem Glaubiger vom Be-
richtstermin an laufend die geschuldeten Zinsen aus der In-
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solvenzmasse zu zahlen, solange ein Gegenstand, zu dessen
Verwertung der Insolvenzverwalter nach § 166 berechtigt ist,
nicht verwertet wird. Wann der Berichtstermin im hier fragli-
chen Insolvenzverfahren stattgefunden hat, ist nicht dargetan.
Gemal § 29 Abs. 1 Nr. 1 1nsO soll er nicht Gber sechs Wochen
nach dem Eréffnungsbeschluss—hier: vom 13.1.2000-hinaus
angesetzt werden. Dadieflr ihren Zinsanspruch darlegungs-
belasteteKlagerin keinen friiheren Berichtstermin vorgetragen
hat, kommt hier eine Verzinsung nach Ablauf der Sechs-Wo-
chen-Frist in Betracht, mithin ab 25.2. 2000.

b) Nach § 169 Satz 2 1nsO sind allerdingsdie geschuldeten
Zinsen schon von einem friiheren Zeitpunkt an zu zahlen,
wenn der Glaubiger bereits vor der Eréffnung des Insolvenz-
verfahrens aufgrund einer Anordnung nach § 21 an der Ver-
wertungdes Gegenstands gehindert worden ist. Die Vorschrift
soll vermeiden, dass Absonderungsberechtigte durch eine sol-
cheim Gesamtinteresse ergangene M alnahme einen Schaden
erleiden (Amtliche Begriindung, aa0, S. 180 zu § 194 Abs. 3).
Ein derartiger, auszugleichender Nachteil kann nur eintreten,
wenn und soweit die gerichtliche Anordnung Absonderungs-
berechtigte jeweils an der Durchsetzung ihrer individuellen
Sicherungsrechte im Einzelfall hindert. Diese Voraussetzung
ist hier, entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts, nicht
erfullt.

Zwar hat das Insolvenzgericht in seinem Beschluss vom
26.10. 1999 ein Vollstreckungsverbot erlassen. Dieses hin-
derte die Klagerin aber nicht an der Verwertung ihrer Siche-
rungsrechte. Denn die Durchsetzung einer rechtsgeschéaftlich
erklarten Abtretung wird von einem Verbot der Zwangsvoll-
streckung im Sinne von § 21 Abs.2 Nr.3 InsO grundsétzlich
nicht berthrt.

Auch dasvom Amtsgericht an die Drittschuldner erlassene
Zahlungsverbot hinderte die Klagerin an der Verfolgung der
ihr abgetretenen Anspriiche ebensowenigwiediedem Beklag-
ten erteilte Einziehungserméachtigung (siehe oben Il12c).
Dementsprechend hat die Kl&gerin hier auch andere ihr ab-
getretene Forderungen wahrend des Eréffnungsverfahrens
rechtswirksam eingezogen. § 169 Satz 2 InsO stellt darauf
ab, ob »der Glaubiger« gerade aufgrund der gerichtlichen
Anordnung an der Verwertung des Gegenstands gehindert
worden ist. Die Verzinsungspflicht beginnt demzufolge nur
fir digjenigen Glaubiger drei Monate nach einer gerichtlichen
Anordnung, welche durch diese von Rechts wegen an der
Verwertungihrer Sicherungsrechte tatsachlich gehindert wor-
den sind (vgl. Uhlenbruck, aaO, § 169 Rdn. 7; Breutigam, in
Breutigam/Blersch/ Goetsch, InsO, § 169 Rdn.5). Fehlt es
daran —wieim vorliegenden Fall —, geniigen fiir eine Anwen-
dung des § 169 Satz 2 InsO nicht rein tatsdchliche Unsicher-
heiten, die durch Missverstandnisse Uber die Tragweite der
gerichtlichen Anordnung ausgelost worden sein mégen. Fur
derartige Falle geniigt der allgemeine Zinsbeginn gemaR § 169
Satz 1 InsO.

Ob ein vorlaufiger Insolvenzverwalter sich personlich scha-
densersatzpflichtigmachen kann, wenn er wahrend des Eroff-
nungsverfahrens Absonderungsberechtigte an der Einziehung
ihrer Forderungen hindert, braucht hier nicht entschieden zu
werden. Denn jedenfallskdnnte dadurch nicht die vorliegend
allein verklagte Insolvenzmasse verpflichtet werden; §55
Abs. 2 InsO greift nicht ein, weil ein allgemeines Verfligungs-
verbot nicht erlassen wurde.
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2. Verzinsungab 25.2. 2000 kann die Klagerin auch nicht
schon in voller Hohe verlangen, sondern hinsichtlich der ab-
getretenen Forderungen nur in demjenigen Umfange, wie die
Drittschuldner bis zu jenem Zeitpunkt schon an die Insol-
venzmasse bezahlt hatten. Insgesamt ist zu diesem Zeitpunkt
ein Betragvon 36.833,63DM (18.832,74 €) zugrunde zu legen.
Soweit dieZahlungen erst nach dem bezeichneten Tagebei der
Insolvenzmasse eingegangen sind, beginnt die Pflicht zur Ver-
zinsung erst mit dem Tag nach dem Eingang.

a) Der Wortlaut des § 169 Satz 1 InsO unterscheidet aller-
dingsnichtdanach, ob der Insolvenzverwalter in der Lagewar,
das Sicherungsgut bis zum Berichtstermin zu verwerten oder
nicht. Die Zinszahlung soll ein Ausgleich dafiir sein, dass der
gesicherte Glaubiger wegen des Verlustes seines Einziehungs-
rechts (§ 166 InsO) im Interesse der Insolvenzmasse haufig
geraumeZeit auf dieihm zustehenden Verwertungserl6sewar-
ten muss. Dementsprechend knupft der regelmaRige Beginn
der Verzinsungspflicht an den Berichtstermin an. Denn nach
diesem Termin hat der Insolvenzverwalter gemaR § 159 unver-
zliglich das zur Insolvenzmasse gehérende Vermdgen zu ver-
werten, soweit die Beschlisse der Glaubigerversammlung
nicht entgegenstehen. Erhebliche Verzégerungen bei der Ver-
wertung beruhen also entweder auf Beschlissen der Glaubi-
gerversammlung—zum einseitigen Nutzen der Insolvenzmasse
—oder auf gestreckten Verwertungshandlungen desInsolvenz-
verwalters. Hat er einen berechtigten Grund, die Verwertung
aufzuschieben, so darf sich dies nicht zum Nachteil der ab-
sonderungsberechtigten Glaubiger auswirken (Amtliche Be-
grindungder Bundesregierung, aaO, S. 180zu § 194). Aufein
Verschulden deslInsolvenzverwalterskommt esinsoweit nicht
an.

b) Das bedeutet aber nicht etwa, dass die Insolvenzmasse
fur die Werthaltigkeit des Sicherungsguts einzustehen hat.
§ 169 InsO soll — entsprechend der amtlichen Uberschrift zu
dieser Vorschrift — dem Glaubiger nur »Schutz ... vor einer
Verzdgerungder Verwertung« gewéhren. Diese Schutzbedurf-
tigkeit entfallt ausnahmsweise, wenn auch der Glaubiger selbst
im Falle einer eigenen Verwertung seine gesicherten Anspru-
che nicht fruher hatte verwirklichen kénnen. Dementspre-
chend schlielt Satz 3 die Verzinsungspflicht aus, soweit nach
der Hbhe der Forderung sowie dem Wert und der sonstigen
Belastung des Gegenstands nicht mit einer Befriedigung des
Glaubigers aus dem Verwertungserl6s zu rechnen ist. Diese
einschréankende Bestimmungknipft—wie§ 30eAbs.3ZVG —
erkennbar an die dem Insolvenzverwalter obliegende Verwer-
tung von Sachen an. Den fiir deren Nutzung von der Insol-
venzmasse geschuldeten Ausgleich eines Wertverlusts be-
grenzt § 172 Abs. 1 Satz 2 InsO ebenfallsauf die Werthaltigkeit
des Sicherungsguts. An die Bewertung von Rechten, die kei-
nen zuverlassigschatzbaren M arktwert haben, wurde dagegen
ausweislich der amtlichen Begriindung (Regierungsentwurf,
aa0, S.180zu § 194 unter Verweisungauf § 188 Abs. 3,S.177)
nicht in bestimmter Form gedacht. Fir die Werthaltigkeit
solcher Forderungen ist deren Einbringlichkeit entscheidend:
Vermagder Drittschuldner gar nichtszu zahlen, ist die Forde-
rung wertlos. Zahlt er nur mit erheblicher Verzdégerung, min-
dert sich der Wert der Forderung entsprechend um den Nut-
zungswert des Geldes.

Dieses Risiko aus der Sphare des Drittschuldners trifft bei
der Sicherungsabtretung den Sicherungsgeber — unabhéangig
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von seiner Insolvenz — und den Sicherungsnehmer gleicher-
malfen. Fallt eine sicherungshalber abgetretene Forderung
wirtschaftlich vollig aus, so ist sie auch nicht zu verzinsen.
Auf eine vorherige Freigabe der Forderung durch den In-
solvenzverwalter kommt es — entgegen der Ansicht des Be-
rufungsgerichts —insoweit nicht entscheidend an. Meist wird
er den Wert von Forderungen ohne vorherige Beitreibungs-
versuche nicht zuverlassig beurteilen kénnen. Dieses Pri-
fungsrisiko hatte der Sicherungsnehmer ohne die Beschlag-
nahme der Forderung zugunsten der Insolvenzmasse genau-
so zu tragen. Es wird vom Normzweck des § 169 nicht er-
fasst.

Kann eine abgetretene Forderung nur mit Verzégerung bei-
getrieben werden, gilt nichts anderes. Auch dies ist kein in-
solvenzspezifischesRisiko. Der Entzugder Verwertungsbefug-
nis des Sicherungsnehmers, gegen dessen Nachteile § 169
InsO ihn schiitzen soll, hatte darauf nur Einfluss, wenn jener
die Forderung friiher hatte eintreiben kénnen als der Insol-
venzverwalter (ebenso im Ergebnis Nerlich/Rémermann/
Becker, aa0, § 169 Rdn. 14). Dafiir ist hier nichtsvorgetragen:
Der Beklagte hatte unstreitigdie Drittschuldner so schnell wie
moglich —nach Meinung der Kl&gerin sogar vorschnell —zur
Zahlung aufgefordert. Deren Zahlungen sind bei ihm — wie
teilweise auch bei der Klagerin selbst —nach und nach einge-
gangen. Geringfligige Totalausfélle wurden einvernehmlich
ausgebucht. Dassdie Klagerin durch gerichtliche Schritteeine
schnellere Zahlung hétte erzwingen kénnen, ist weder darge-
tan noch ersichtlich.

Eine Gewahr flr den rechtzeitigen Eingang von Auflen-
standen erlegt § 169 InsO der Insolvenzmasse nicht einmal
mittelbar auf.

c) Ist eine frilhere Zahlung nicht zu erlangen, beginnt die
Verzinsungspflicht erst mit dem Ablauf des Tages, an dem der
Erlds eingeht. Auf diese Weise lasst sich die Minderung des
Wertsder sicherungshalber abgetretenen Forderungam zuver-
|assigsten und leichtesten erfassen. Dasgilt jedenfallsinsoweit,
alsder Drittschuldner seinerseits keine Zinsen auf die verspa-
tete Leistung entrichtet. Zur Durchsetzung eines solchen An-
spruchsist der Insolvenzverwalter nicht zum Vorteil allein des
Absonderungsberechtigten verpflichtet. Inwieweit er als Aus-
gleich hierfir den Absonderungsberechtigten dabei unterstiit-
zen muss, selbst etwaige Verzugszinsen gegen den Drittschuld-
ner geltend zu machen, kann hier offen bleiben.

Der Beklagte hat die Tage, an denen Drittschuldner an ihn
Zahlungen geleistet haben, im Einzelnen aufgefiihrt. Da die
Klagerin diese Angaben nicht bestritten hat, legt der Senat die
Eingangein zeitlicher Staffelung der Zinsberechnung zugrun-
de.

d) Die Zinszahlungspflicht endet — entgegen der Auffas-
sungdesL G Stendal (ZIP 2002, 765, 766 ff.) —nicht schon mit
der Verwertung, hier also mit der Einziehung der Forderung,
sondern erst mit der Auszahlung des Erléses an den Abson-
derungsberechtigten (ebenso Nerlich/Rdmermann/ Becker,
aa0, § 169 Rdn.31; Uhlenbruck, aaO, § 169 Rdn.8). Der
Schutzzweck des § 169 InsO beschrénkt sich nicht allein dar-
auf, den Insolvenzverwalter zur mdglichst schnellen Verwer-
tungshandlungzu zwingen. Vielmehr soll umfassend derjenige
Nachteil des Glaubigers ersetzt werden, der diesem durch den
Verlust des eigenen Verwertungsrechts entsteht. Hatte dieser
selbst das Sicherungsgut verwertet, so kdnnte er damit zu-
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gleich Uber den Erlos verfligen. Verzogert dagegen der Insol-
venzverwalter —entgegen § 170 Abs. 1 Satz 2 InsO —die Weiter-
leitungdes Erléses an den Glaubiger, so wird dieser im Ergeb-
nis in derselben Weise benachteiligt, wie wenn die Verwer-
tungshandlung selbst hinausgeschoben wiirde. Fir die Insol-
venzmasse dagegen tritt die Nutzung des Erléses an die Stelle
derjenigen des Sicherungsguts selbst. Die Verzinsungspflicht
gleicht nur diesen potentiellen Vermdgensvorteil aus. Der
Sicherungsnehmer, der sonst seinerseits denselben Vorteil
hatte nutzen kénnen, wird durch diese Auslegung des § 169
Satz 1 InsO nicht ungerechtfertigt bessergestellt.

e) Der Verurteilung hat das Berufungsgericht zutreffend und un-
angefochten den vertraglich geschuldeten Zinssatz zugrundegelegt.

Anmerkung

I. Zusammentreffen von Kostenbeitragen und Zinsausgleich
Die Entscheidung bietet wichtige Klarstellungen in zwei Pro-
blemkreisen, die beinahe jede Verwertung von beweglichem
Sicherungsgut in der Insolvenz notwendig schneidet. Fast
immer wird der Insolvenzverwalter sich fragen miissen, ob
der Sicherungsnehmer aus der Masse Ausgleichszinsen fir
Ruhen der Verwertung nach § 169 InsO erhalt (vgl. §30e
Abs. 1 Satz 1 ZVG fir eine Blockade der Immobilienverwer-
tungnach § 30d Abs. 1 bis3 ZVG). Und ebenfalls fast immer
wird der Insolvenzverwalter prifen, ob er von einem Erlés
Kostenbeitrage gemaR §§ 170, 171 InsO zugunsten der M asse
abzweigen kann bzw. ob der Sicherungsnehmer aus einem
selbst erzielten Erlds solche Beitrédge in die Masse einzuschie-
f3en hat. Die Fragen griinden auf Zuweisung der Verwertungs-
befugnis im Wechselspiel von § 166 InsO und § 173 InsO fur
das er6ffnete Insolvenzverfahren einerseits und auf der Kom-
petenzverteilung in Unterscheidung zwischen Eréffnungsver-
fahren und eréffnetem Verfahren andererseits.

Die Verzinsungsfrage behandeln die Entscheidungsgriinde zu 1V
(sowie Leitsdtze 4 bis 7), die Frage der Kostenbeitrage ist in den
Grinden zu Ill (sowie in den Leitsdtzen 1 und 2) behandelt. Die zu
beidem notwendige Kompetenzklarung zieht sich durch die gesamten
Entscheidungsgriinde (sowie durch Leitsdtze 3 und 5) hindurch.

Il. Zustandigkeit fiir die Verwertung
Wortlaut und systematische Stellung der Zinsregelung (§ 169
InsO) wie der Beitragsregelung (§§ 170f. InsO) knupfen un-
missverstandlich an eine Verwertungskompetenz des Insol-
venzverwaltersnach § 166 InsO mit § 1591nsO an —im Gegen-
satz zur Verwertungsbefugnis des Sicherungsnehmers nach
§ 173 Abs. 1 1nsO. Gut erkennbar ist auch noch die Anknuip-
fung an eine Delegation der Verwertung vom Insolvenzver-
walter an den Sicherungsnehmer (§ 170 Abs.2 InsO). Aus-
driickliche Regelung ist ferner fir den Eigenverwalter in der
Rolle des Insolvenzverwalters getroffen (§ 282 InsO) — wah-
rend es fur den Treuhander im Kleinverfahren dessen nicht
bedarf, weil ihm generell keine Verwertungsmacht zukommt
(§ 313 Abs.3 Satz 1 InsO). Weniger deutlich (wiewohl vor-
handen) ist der Zusammenhangmit einem Verlust der Verwer-
tungskompetenz des zdgerlichen Sicherungsnehmers zugun-
sten des Insolvenzverwalters nach § 173 Abs.2 Satz 2 InsO
oder zugunsten des Treuhanders (§ 173 Abs.2 Satz 2 InsO
i.V.m. § 313 Abs. 3 Satz 2 InsO).

Ferner schliel3t die scharfe Trennung von Erdffnungsver-

BGH, Urteil vom 20.2. 2003 — X ZR 81/02 (Anm. Becker)

RECHTSPRECHUNG

fahren und er6ffnetem Verfahren, ohne dassdiesausdriicklich
vom Gesetz ausgesprochen sein musste, die Annahme einer
Verwertungskompetenz des vorlaufigen Insolvenzverwalters
aus. Dieshat zur Folge, dass grundsatzlich weder ein Zinsaus-
gleich bei Blockade noch ein Kostenausgleich bei Inanspruch-
nahme des Sicherungsgutes stattfindet. Wenn esindessen zur
Verfahrenser6ffnung kommt, kann die Verzinsungin die Zeit
des Eréffnungsverfahrens zuriickgreifen (§ 169 Satz 2 InsO;
bei Immobilien § 30e Abs.1 Satz 2 ZVG). Diese Ruckbezie-
hungdurchbricht die Ankniipfungan die Verwertungskompe-
tenz des Verwaltersin gewisser Weise. Gleichwohl ist auch sie
mit der Verwalterkompetenz (bei Immobilien: mit der paral-
lelen Verwalterkompetenz) zu erklaren. Denn die Blockade
wahrend des Eréffnungsverfahrens stellt sicher, dass die Ver-
wertungsmoglichkeit nach Erdéffnung dem kiinftigen Insol-
venzverwalter erhalten bleibt.

1. Keine Verwertungskompetenz des vorlaufigen Verwalters
Der Bundesgerichtshof bekraftigt den nicht in allen Entschei-
dungen und Literaturbeitréagen klar herausgestellten und ge-
legentlich sogar verneinten Befund, dass das Insolvenzver-
fahrensrecht mit § 166 InsO erst nach der Er6ffnung dem
Verwalter ein eigenes Verwertungsrecht vermittelt (Grinde
zu I11.2.b"). Die Kompetenzzuweisung in § 166 InsO ist
so eng mit dem Verfahrensstand verbunden, dass nicht ein-
mal ein Analogieschluss die systematische Abgrenzung von
§§ 165ff. InsO als Regeln des erdffneten Verfahrens gegen die
Regeln des Erdffnungsverfahrens (§§ 11 ff. InsO) zu Gberwin-
den vermochte. Die Revisionsbegrindung des beklagten Ver-
walters (zusammengefasst wiedergegeben in den Entschei-
dungsgriinden zu 11.1) stiitzte deswegen vergeblich eine Ab-
rechnung von Feststellungs- und Verwertungskosten bei Ein-
zug sicherungszedierter Forderungen vor Verfahrenseroff-
nung auf unterstellte Verwertungsbefugnis des vorlaufigen
Verwalters.

Ganzam Anfangjeder Betrachtung mussalso strengdarauf
geachtet werden, ob man sich vor oder nach Verfahrenser-
6ffnung befindet. Vor der Eréffnung kann es noch kein Ver-
wertungsrecht geben, weil § 159 1nsO die Verwertungder Zeit
nach dem Berichtstermin (§ 156 InsO) zuordnet und es einen
Berichtstermin immer erst nach Eréffnung gibt (siehe § 29
Abs. 1 Nr.1InsO wegen dessen Terminierung im Er6ffnungs-
beschluss).

2. Aber Bewirtschaftungskompetenz des vorlaufigen Verwalters

a) Nach dem Sicherungsvertrag

aa) Fortbestand von Schuldnerbefugnissen in der Insolvenz?
Wenn der vorlaufige Verwalter nicht als solcher Verwertungs-
kompetenz hat, heif3t das allerdings nicht, dass er unter allen
Umsténden das Sicherungsgut unangetastet bleiben lassen
muss. Vielmehr ist denkbar, dass nach dem Sicherungsvertrag
zwischen Schuldner und Sicherungsnehmer der Schuldner
Verfigungsgewalt Uber das Sicherungsgut gemald § 185
Abs. 1 BGB hat und diese Gewalt auch noch in der Zeit nach

1 Mit Verweisauf BGH, Urt. v. 14.12 2000 — X ZB 105/00, BGHZ 146, 165,
172f. = DZWIR 2001, 210, 212. Das Problem stellte sich bei Bemessung der
Verglitung fir den vorléufigen Verwalter. Zu der Entscheidung Eickmann, Die
Vergutung des vorlaufigen Insolvenzverwalters, DZWIR 2001, 235ff.
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Antrag auf Eroffnung des Insolvenzverfahrens tben darf.
Selbstverstandlich ist der Fortbestand solcher Verfligungsge-
walt—Uber sicherungshalber abgetretene Forderungen etwain
Gestalt einer Einziehungsermachtigung — nicht. Denn der
Sicherungsnehmer wird im Falle der Insolvenz regelmalig
um seine gesicherte Forderung flrchten und deswegen das
Sicherungsgut nicht ohne Weiteres noch langer in der Hand
desSchuldnersbelassen wollen. Wer zu welcher Zeit und unter
welchen Umsténden die zedierten Forderungen bei den Dritt-
schuldnern erheben oder gar die Forderungen verduRern oder
sonst verwenden darf, ist, wo dem Sicherungsvertrag aus-
drickliche Regelung fehlt, durch dessen Auslegung (§§ 133,
157 BGB) herauszufinden.

Sollte der Schuldner eine solche Macht haben, kann der
vorlaufige Verwalter sie an seiner Stellenutzen, soweit er Gber-
haupt an die Stelle des Schuldners tritt (so auch Entschei-
dungsgriindezu I11.2.b). Dasist stetsbeim starken vorlaufigen
Insolvenzverwalter (§ 22 Abs. 1 InsO) der Fall, kann aber je
nach Zuschnitt der Aufgaben durch dasInsolvenzgericht auch
beim nur halbstarken oder schwachen vorlaufigen Insolvenz-
verwalter (§ 22 Abs. 2 InsO) gegeben sein.

bb) Zur Pflege des Vermoégens und nicht zur Auflosung

Es handelt sich bei der Einziehung oder bei sonstiger Verfi-
gungindessen nicht um vermdgensauflésende Verwertungim
Sinne von §§ 159, 166 ff. InsO, sondern um blofRe Vermbgen-
spflege(Grindezu l11.2.b.bb). Denn selbstverstandlich dirfen
fallige Forderungen nicht deswegen brachliegen, weil sie zur
Sicherheit zediert sind und der Zessionar insolvent ist. Auch
anderweitige Verwendung der Forderungen ist Bewirtschaf-
tung, nicht Auflésungvon Vermdgen zur Umwandlungin Geld
mit dem unmittelbaren Zweck der Glaubigerbefriedigung(sie-
he Griinde zu I11.2.b.bb).

cc) Ausgleichszahlungen nur nach Vereinbarung

Mit Zinsausgleich fir Verzégerungoder Kostenausgleich nach
Inanspruchnahme ist Bewirtschaftung nicht nach den Regeln
von §§ 169 bis 171 InsO verbunden, sondern nur nach etwai-
ger Regelungim Sicherungsverhaltniszwischen Glaubiger und
Schuldner (Leitsatz 2, Entscheidungsgriinde zu I11.2.b). Aus-
gleich von Feststellungskosten schuldet der Sicherungsneh-
mer auch dann nicht, wenn spéater, nach der Verfahrenseroff-
nung, der Verwalter gréf3te Mihen darauf verwendet, die be-
reits erledigten zedierten Forderungen von den noch unbegli-
chenen zedierten sowie von den bereits beglichenen und den
noch aufenstehenden unabgetretenen zu unterscheiden, und
soimNachhinein noch erheblichen Feststellungsaufwand hat.
IndieZeit vor Eréffnungdes|nsolvenzverfahrensoder gar vor
dessen Beantragung zuriickgreifende Feststellungen von Si-
cherungsgut nimmt der Verwalter innerhalb seiner allgemei-
nen Verwaltungsbefugnisse wahr, ohne dass der Gesetzgeber
dafur besondere Leistungen zugunsten der Insolvenzmasse
vorsdhe (Grinde zu |11.2.b.aa).

b) Oder nach Anderung des Sicherungsvertrages

aa) Als erstmalige Regelung oder als Ergdnzung vorhandener
Regelung

Regelungen zur Liquidation der zedierten Forderung kénnen

auch nachtraglich durch Vertragsanderung getroffen werden.

Es mdgen erstmalige Absprachen Uber das Vorgehen nach
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Eréffnungsantrag sein oder an friihere Vereinbarungen an-
knlipfende. Auch nun muss es nicht allein um Einziehung
gehen. Vielmehr sind (selbstverstandlich) auch andere Ver-
wendungen, wie Verkauf oder neuerlicher Einsatz als Kredit-
unterlage, einvernehmlicher Regelung zuganglich.

bb) Ausgleichszahlungen auszuhandeln

Der Sicherungsgeber wird dabei mdglicherweise durchsetzen,
dass er Ausgleichszahlungen erhélt, wenn die Forderungen
nicht umgehend zu seinen Gunsten eingezogen oder ein Erl6s
umgehend ihm ausgeschittet wird. Je nach den Umsténden
kann aber auch umgekehrt auf Schuldnerseite genligend Ver-
handlungsmacht fiir eine Kostenbeteiligung des Sicherungs-
nehmers bestehen. An derartiger Vertragsanderung ist auf
Schuldnerseite bei entsprechendem Aufgabenzuschnitt der
vorlaufige Verwalter beteiligt. Ist er ein starker Verwalter, ge-
hen etwa vereinbarte Zinsausgleichszahlungen zu Lasten der
Masse(§ 55Abs.2Satz11nsO). Ansonsten werden Anspriiche
auf Zusatzzahlungen einfache Insolvenzforderungen (§ 38
InsO) sein. In beiden Fallen kénnen die Zahlungen in den
Kreis der von den zedierten Forderungen abgesicherten For-
derungen und so in die abgesonderte Befriedigung einbezogen
sein. Dies hangt seinerseits vom Sicherungsvertragin der zu-
letzt erreichten Fassung ab.

cc) Noch keine Verwertung nach §§ 159, 166 ff. InsO

Nach wie vor handelt es sich bei dem Umgang mit den abge-
tretenen Forderungen nicht um Téatigkeiten nach §§ 159,
166ff. InsO. Sogar dann, wenn das Insolvenzgericht als si-
cherndeMalnahme (§ 21 Abs. 1 Satz 1 1nsO) dem vorlaufigen
Insolvenzverwalter eigens auftragt, Forderungen des Schuld-
ners (seien sie abgetreten oder nicht) bei den Drittschuldnern
einzuziehen, und den Sicherungsnehmer dabei aus seinen im
Sicherungsgeschaft gewonnenen Zugriffsbefugnissen ver-
drangt, handelt es sich nur um Bewirtschaftung. Im Fall hatte
das Insolvenzgericht ohnehin keine derartige Erméchtigung
zu Lasten der gesicherten Glaubiger erteilt, sondern lediglich
die Empfangszusténdigkeit zwischen Schuldner und vorléu-
figem Verwalter im Verhéltnis zu den Drittschuldnern geord-
net (siehe Leitsatz 5, Tatbestand sowie Griinde zu 111.2.c).
Auch nicht gesondert vom Insolvenzgericht angeordnete N ot-
malnahmen des vorlaufigen Verwalters zur Verhltung von
Vermogensschaden dienen lediglich der Bestandserhaltung,
mag es sich auch im Extremfall um die Einziehung der Forde-
rung handeln (vergleiche Griinde zu 111.2.b.cc).

dd) Grenzen fiir Nachtrage zum Sicherungsvertrag

Zwei Gefahrenquellen sollten Sicherungsnehmer und vorlau-
figer Verwalter im Auge halten. Alle Vorteile, welche er aus
urspringlicher oder nach Eréffnungsantrag geanderter Fas-
sung des Sicherungsvertrages zieht, kbnnen nach §§ 129ff.
InsO anfechtbar sein. Insbesondere schiitzt ihn nicht notwen-
dig, dass an nachtraglichen Absprachen der vorlaufige Insol-
venzverwalter beteiligt war. Sogar bei Geschéften, die, von
einem starken Insolvenzverwalter getétigt, zur Massehaftung
gemaR § 55 Abs. 2 Satz 1 InsO flhren, kann Anfechtung dro-
hen, solangesich nicht dieMeinungvollkommen durchgesetzt
hat, dass zur Vermeidung eines Wertungswiderspruches An-
fechtbarkeit dort ausscheidet, wo das Gesetz Massehaftung
anordnet, das Handeln des vorlaufigen Verwalters also dem
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Handeln eines Verwalters nach Eréffnung gleichsetzt?. Unan-
fechtbar sind nach § 129 Abs.1 InsO erst Geschéfte nach
Eréffnung. AulRerdem sollteder vorlaufige I nsolvenzverwalter
darauf achten, dass er den Sicherungsnehmer nicht zu seinem
Mandanten macht. Die Grenze zwischen bloRer Verteilung
von Befugnissen zwischen Sicherungsnehmer und Verwalter
einerseitsund Geschaftsbesorgungfir den Sicherungsnehmer
andererseits ist unscharf. Wird sie Uberschritten, kommt der
Verdacht eines Parteiverrates (§ 356 StGB) zu Lasten der
Ubrigen Beteiligten und einer Anstiftung hierzu (§ 26 StGB)
auf.

3. Verwertungskompetenz nach Eréffnung

a) Bewirtschaftung bis zum Berichtstermin

Nach der Eréffnung des Insolvenzverfahrens drangt sich die
Verteilungvon Verwertungskompetenzin §§ 166, 173 InsO in
den Betrachtungsmittelpunkt. Doch muss man bertcksichti-
gen, dass zumindest bis zum Berichtstermin (§§29 Abs.1
Nr. 1, 156) das Schicksal des Schuldnervermdgens noch nicht
besiegeltist. Vielmehr wird die Glaubigerversammlung frihes-
tens im Berichtstermin die Weichen daflr stellen, ob es zur
Zerschlagung des Vermégens kommt oder nicht (§ 157 InsO).
Frihestensnach dem Berichtstermin beginnt der Verwalter die
Verwertung (§ 159 InsO). Gibt es eine Initiative zu einem
Insolvenzplan (§ 27 InsO), so wird dessen Erdrterung nicht
vor dem Termin zur Priifung der angemeldeten Insolvenzfor-
derungen (§§29 Abs.1 Nr.2, 176 InsO) stattfinden kénnen
(§ 236 Satz 1 InsO).

Solange aber noch keine Vermdgensaufldsung stattfindet,
wird das Schuldnervermdgen weiter zu bewirtschaften sein.
DieBewirtschaftungskompetenzteilen §§ 80Abs. 1,148 Abs. 1
InsO dem Insolvenzverwalter zu. Rechte von Sicherungsneh-
mern Uberwindet das aber nicht. Immer noch hangt die Kom-
petenz zur Einziehung oder sonstigen Verfligung Uber die ze-
dierten Forderungen vom Sicherungsvertrag ab. Gegebenen-
falls vereinbaren Insolvenzverwalter und Sicherungsnehmer
jetzt noch eine AnderungdesSicherungsvertrages. Anspriiche,
die der Sicherungsnehmer aus solcher Vertragsanderung ge-
winnt, sind gemafi § 55 Abs. 1 Nr. 1 Fall 1 InsO Masseverbind-
lichkeiten. Anfechtung trifft gemal § 129 Abs.1 InsO kein
Geschéft nach Erdffnung. Die Gefahr, dass sich Absprachen
zwischen Sicherungsnehmer und Insolvenzverwalter, durch
welche sich der Insolvenzverwalter partiell in den Dienst des
Sicherungsnehmers stellt (oben zu 2.b.dd), als Parteiverrat
darstellen, bleibt indessen auch nach Eréffnung bestehen.

b) Bewirtschaftungs- und Verwertungskompetenz des
Insolvenzverwalters nach dem Berichtstermin
aa) Versilberung zwecks Befriedigung
Einziehung oder sonstige Verwendung der zur Sicherheit ab-
getretenen Forderung mit dem Ziel, Erlés zur Befriedigung zu
erreichen, ist erst Verwertungim Sinnevon § 159, 166 ff. InsO.
Hier erst wird die Kompetenzverteilungin §§ 166, 173 InsO
wirksam. Die Verwertungskompetenz verdrangt nicht die Be-
wirtschaftungskompetenz, sondern tritt neben sie. Bewirt-
schaftung bleibt auch nach dem Berichtstermin Aufgabe des
Insolvenzverwalters. Sie wird lediglich — je nach Beschluss-
fassung der Glaubigerversammlung—mehr oder minder rasch
fortschreitend durch Verwertung gegenstandslos.
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Soweit § 166 InsO den Verwalter mit der Verwertung des
Absonderungsgutes betraut, bedarf es keiner Stiitzeim Siche-
rungsvertrag mehr. Selbst wenn der Sicherungsvertrag aus-
dricklich Verfligungsgewalt des Schuldners oder des Verwal-
ters fir die Zeit ab Er6ffnung des Insolvenzverfahrens aus-
schlief3en sollte, setzt sich dieim Zusammenspiel von §§ 166,
173 dem Verwalter gegebene Verwertungskompetenz durch.
Dem Sicherungsnehmer aus dem Sicherungsgeschéaft zuste-
hende Befugnisse hinsichtlich Bewirtschaftung und Versilbe-
rung zugunsten des Sicherungsnehmers werden durch die
Regelung der Verwertungskompetenz tberdeckt.

bb) Kompetenzverletzung
DieKompetenzverteilungin §§ 166, 173 1nsO ist freilich nicht
so streng, als dass abweichende Verwertungshandlungen not-
wendig wirkungslos waren. In dem Fall, welcher der vorste-
henden Entscheidung zugrundelag, waren nach Verfahrenser-
6ffnung Zahlungen der Drittschuldner sowohl an die Siche-
rungsnehmerin alsauch an den Verwalter gegangen —und zwar
ohne dass der Verwalter die Sicherungsnehmerin oder umge-
kehrt die Sicherungsnehmerin den Verwalter je eigens betraut
hatten. Solche Vorkommnisse dirften nicht selten sein. Die
Drittschuldner werden, stellt sich der Fehler heraus, zun&chst
furchten, dasssiebei Zahlungan diefalsche Adressenicht frei
wurden und vom richtigen Empfénger erneut zur Zahlung
aufgefordert werden (vgl. die Grinde zu I11.1.c). Doch wird
sich bei Redlichkeit von Verwalter und Sicherungsnehmer der
notwendige Ausgleich zwanglos intern ergeben. Weder wird
der Verwalter dem Sicherungsnehmer die Befriedigung aus
dem Erl6sgemaR Sicherungsgeschéaft vorenthalten, noch wird
der Sicherungsnehmer dem Verwalter die Auskehr eines Ver-
wertungsiiberschusses verweigern. Die Frage nach Anspri-
chen aus Geschéaftsfiihrung ohne Auftrag oder ungerechtfer-
tigter Bereicherung (vom BGH in den Grinden zu Ill.1.d
offengelassen) stellt sich deswegen praktisch kaum je.
Einziger Streitpunkt wird —und eben so trat esim vorlie-
genden Fall ein —die Frage sein, ob die am Verwalter vorbei-
laufende Verwertung mit Kostenausgleich gemalR §§ 170f.
InsO einhergeht. Wenn der Sicherungsnehmer die Verwertung
nicht héatte in Eigenregie nehmen dirfen, sondern dem Ver-
walter das Feld hatte Uberlassen missen, so liegt esnahe, dass
die Kostenlast den Sicherungsnehmer so trifft, wie es bei
ordentlicher Verwalterverwertung mit regulérer Betrauung
des Sicherungsnehmers (§ 170 Abs.2 InsO) der Fall wére
(Grinde zu 111.1.c).

1ll. Kostenbeitrage

1. Verwalter-Verwertung trotz O ffenlegung der
Sicherungszession

Die Kostenfrage stellt sich wegen Anknipfung von §§ 170f.

InsO an die Verwalterkompetenz in § 166 InsO nur dann,

wenn es Aufgabe des Verwalters ist, die zur Sicherheit abge-

tretenen Forderungen zu verwerten. Nach dem Wortlaut von

2 Uber Anfechtbarkeit von Handlungen des vorlaufigen Insolvenzverwalters
Uhlenbruck/Hirte, InsO, 12. Aufl. 2003, § 129 Rdn. 17; MK-InsO/ Kirchhof,
Bd. 2, 2002, § 129 Rdn. 44ff.; Nerlich/ Romermann/ Nerlich, InsO, 1999ff.,
Stand: Mé&rz 2002, § 129 Rdn. 44ff.; jeweils m.w.N. Uberwiegend wird Anfecht-
barkeit nur dann angenommen, wenn kein starker vorlaufiger Verwalter handelte.
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§ 166 Abs. 2 Satz 1 InsO obliegt dem Insolvenzverwalterin der
Tat die Verwertung der vom Schuldner zur Sicherheit abge-
tretenen Forderungen. Gute Griinde aus der Entstehung der
Vorschrift und dem Vergleich mit dem Schicksal lediglich
verpfandeter Forderungen sprechen dafir, diese Kompetenz
dem Verwalter nur solange zuzubilligen, wie nicht dieZession
dem Drittschuldner offenbart ist®. DasBerufungsgericht (OLG
Stuttgart) sah daher, dem Vorbringen der Sicherungsnehmerin
entsprechend, infolge Offenlegung der Sicherungszession die
Sicherungsnehmerin fiir verwertungsbefugt und daher nicht
kostenbeitragspflichtig an (Tatbestand; Griinde zu |.1 und zu
111.1.b). Der BGH teilt diese Einschatzung allerdings nicht.
Vielmehr geht er generell, bei stiller Zession wie auch bei
Offenlegung, von der Befugnisdes Verwaltersaus, sicherungs-
weise abgetretene Forderungen zu verwerten (Griinde zu
I11.1.aund b)* —sofern nicht dieliquiditatserhaltenden gesetz-
lichen Ausnahmen zugunsten der Abrechnungssysteme des
Finanzmarktes (§ 166 Abs. 2 Satz 2 InsO) eingreifen.

Die aus Sicht des mit Sicherungsgeschaft vorsorgenden
Glaubigers allein kostentreibende Meinung des BGH wird
vom Verfasser nicht geteilt®. Siehat jedoch den unabweisbaren
Vorzug klarer Verhéltnisse. Unabhangig davon, ob gewisse
AuBerungen von Schuldner, Verwalter, Sicherungsnehmer
oder Dritter alsOffenlegungder Zession zu interpretieren sind,
ist vom Standpunkt desBGH ausimmer der Verwalter zustan-
dig. Jede Betdtigung des Sicherungsnehmers ist eindeutig
Ubergriff, solange nicht ein Auftrag des Verwalters an den
Sicherungsnehmer voraufgeht. Nicht etwa ist Betatigung des
Verwalters Ubergriff in die Befugnis des Sicherungsnehmers,
so dass noch (letztlich wegen der Ankniipfung der Kosten-
beitragsregelung an die Kompetenz und nicht allein an den
Verwertungsakt verneinend zu lésender) Streit darum ent-
brennen kénnte, ob unbefugte Einziehung durch den Verwal-
ter zugunsten der Masse ohne Deckung aus der Kompetenz-
zuweisung des § 166 InsO eine Kostenbeteiligung zu Lasten
des Sicherungsnehmers ausldste, weil tatsachlich eine Betati-
gung des Verwalters vorlage.

2. Ubergriff des Sicherungsnehmers in die Verwertungsbefugnis
des Verwalters

a) Keine Vermeidung des Beitrages zu den Feststellungskosten
Ist nun aber die Betétigung des Sicherungsnehmers Ubergriff
(siehe zuvor zu 1.), so kann er sich nicht der Erhebung von
Feststellungskosten entziehen. Richtigerweise stellt der Bun-
desgerichtshof die unbefugte Verwertung derjenigen gleich,
welche der Sicherungsnehmer im Auftrag des Verwalters
durchfihrt (Grindezu l11.1.c). Fir den Fall solcher Betrauung
regelt § 170 Abs.2 InsO die Beteiligung des Sicherungsneh-
mers an den Feststellungskosten. An den Verwertungskosten
beteiligt § 170 InsO hingegen den im Auftrag des Verwalters
verwertenden Sicherungsnehmer nicht. Diese Unterschei-
dung muss man ebenfalls in den Fall unbefugter Verwertung
durch den Sicherungsnehmer Ubertragen. Wo der Verwalter
keine Verwertungshandlung auslibt, bedarf es keines Kosten-
ausgleichs. Die Pauschalierung der Abrechnung andert nichts
daran, dass nur wirkliche Verwertungshandlung die Insol-
venzmasse belastet.
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b) Vermeidung eines Verwertungskostenbeitrages

Ein Beitrag zu den Verwertungskosten ist dem Sicherungs-
nehmer nicht etwadurch Umdeutung der Kostenverteilungin
ein Bu3geld fir UnbotmaRigkeit aufzuerlegen. Verfehlt warees
auch, aus dem Ubergriff eine Schadensersatzhaftung des Si-
cherungsnehmers mit dem Ziel, den Entgang eines Verwer-
tungskostenbeitrageszu kompensieren. Zwar besteht ausdem
Sicherungsvertragein Schuldverhéltniszwischen Sicherungs-
nehmer und Schuldner. Aus diesem schuldet der Sicherungs-
nehmer gemall §241 Abs.2 BGB Ricksichtnahme auf die
Interessen des Schuldners. Diese Pflicht setzt sich nach Eroff-
nung des Insolvenzverfahrens zugunsten der Insolvenzmasse
fort. Missachtungder Ricksichtnahmepflicht kann Schadens-
ersatzpflicht wegen positiver Vertragsverletzung nach § 280
Abs. 1 Satz 1 BGB auslésen. Zu der geschuldeten Riicksicht-
nahme zahlt es aber nicht, Tatbestande eintreten zu lassen,
welche Kostenbeteiligung nach §§ 170f. InsO ausldsen. Auf
die Beteiligung des Sicherungsnehmers hat der Schuldner
beziehungsweise der ihn in Ansehung der Insolvenzmasse
reprasentierende Verwalter nicht von vornherein und unaus-
weichlich Anspruch oder immerhin unzerstdrbare Anwart-
schaft. Vielmehr |6st erst eine wirkliche Verwertung durch
den Verwalter den Ausgleichsanspruch aus. Verursacht der
Sicherungsnehmer, dass Verwalterverwertung unterbleibt, so
nimmt er dem Schuldner beziehungsweise der Masse nichts.
Esfehlt bereitsan einer relevanten Pflichtverletzungim Sinne
von §280 Abs.1 Satz 1 BGB. Mithin kann das Ausbleiben
eines Verwertungskostenbeitrages keinen nach § 249 Abs. 1
BGB ausgleichsfahigen Schaden darstellen.

c) Verwertungskostenbeitrag bei Frustration
der Verwalterbemiihungen

Keinen Anlassbot der Fall anscheinend fiir die Uberlegung, ob
bei Ubergriff des Sicherungsnehmers dieser nicht doch einen
Verwertungskostenbeitrag dann aufbringen muss, wenn der
Insolvenzverwalter sich bereits um Verwertung bemiiht hatte.
Erneutliegt ein Vergleich mit dem Fall nahe, dassder Verwalter
den Sicherungsnehmer mit der Verwertung betraut. § 170
Abs.2 InsO beschrankt die Beitragslast des Sicherungsneh-
mers auf die Feststellungskosten. Ein Verwertungskostenbei-
trag ist unter keinen Umsténden vorgesehen. Auch nicht fur
den Fall, dass der Verwalter sich zuvor bereits vergeblich um
Verwertung bemiihte®. Der Sicherungsnehmer ist damit vor
doppelten Aufwendungen geschitzt. Da er die Kosten der
selbst unternommenen Verwertung ohnehin tragt, muss er
nicht nochmals Kosten in die Masse einschiefen. Dies gilt
auch dann, wenn er seine Verwertungskosten, wie es ganz
regelmaflig im Sicherungsvertrag vorgesehen sein wird, aus
dem Erlés decken darf, wenn also der Sicherungszweck der
Abtretung die Finanzierung der BefriedigungsmalRnahmen
einschlieRt. Im Falle des Ubergriffs, der unbefugten Verwer-
tung durch den Sicherungsnehmer, wird man im Grundsatz
nicht anders entscheiden dirfen, da doch der Verwertungs-

3 So Nerlich/Rdmermann/ Becker, aaO (Fn.2), § 166 Rdn. 37 f. Anders H &k-
ker, Abgesonderte Befriedigung aus Rechten, 2001, Rdn. 219f.

4 BGH, Urt. v. 11.7. 2002 - 1X ZR 262/ 01, DZWIR 2002, 464 ff., mit Anm.
Becker, DZWIR 2002, 467 ff.

5 Siehe Becker, DZWIR 2002, 467 ff.

6 Nerlich/Rémermann/ Becker, aaO (Fn.2), § 170 Rdn. 23.
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kostenbeitrag nicht den Ordnungsverstof’ sanktionieren soll.
Vorangehende Unternehmungen des Insolvenzverwalters zur
Versilberung des Sicherungsgutes bleiben also ohne Aus-
gleichsbeitrag Last der Insolvenzmasse.

Bei einer Konstellation allerdingswird sich eine Entlastung
der Insolvenzmasse anbieten: Wenn der Ubergriff Verwer-
tungsbemiihungen des Verwalters durchkreuzt, wenn also
nicht frihere Verwertungsbemihungen ohnehin ergebnislos
blieben, tritt ein Schaden zu Lasten der Insolvenzmasse ein.
Dieser Schaden besteht nun allerdings nicht im Ausfall eines
Verwertungskostenbeitrages, sondern in der Frustration der
begonnenen Verwertungshandlung. Insofern ist das Verhalten
des Sicherungsnehmers Pflichtverletzung gemaf § 280 Abs. 1
Satz 1 BGB, namlich Verstol} gegen die Pflicht zur Interesse-
nachtung nach § 241 Abs.2 BGB. Kann der Sicherungsneh-
mer sich nicht geman § 280 Abs. 1 Satz 2 BGB vom allfalligen
Vorwurf des Vertretenmuissens freimachen, so schuldet er ge-
man § 249 Abs. 1 BGB Ausgleich der frustrierten Aufwendun-
gen. Die Frustration ist Schaden, weil die Aufwendungen im
Erfolgsfalle auf den Sicherungsnehmer abgewalzt worden wa-
ren. Der Umfangder frustrierten Aufwendungen ist konkret zu
ermitteln. Die Pauschalierung in §171 Abs.2 Satz 1 InsO
liefert allenfalls einen Anhaltspunkt fur gegebenenfalls nach
§ 287 Abs. 1 Satz 1 ZPO erfolgende Schatzung. Sie gibt aber
den Schadensumfang nicht starr vor. Denn auch der regulare
Ausgleich ist gemalR § 171 Abs.2 Satz 2 InsO konkret bere-
chenbar.

d) Verallgemeinerung

Vorstehende Uberlegungen zu Ubergriffen des Sicherungsneh-
mers in Verwalterkompetenz gelten Ubrigens ganz generell,
auch fur unbefugte Verwertung von anderem beweglichen
Sicherungsgut als Forderungen.

IV. Zinszahlung fiir Verzégerung der Verwertung

1. Ausgleichszinsen wegen zdgerlicher Verwalter-Verwertung
Die Auseinandersetzung um Zinsausgleich wegen Verzoge-
rung der Verwertung ist fast unvermeidliche Konsequenz
aus angenommener Verwertungskompetenz des Verwalters.
§ 169 1nsO knupft ausdriicklich an die bestehende, aber einst-
weilen nicht ausgetibte Befugnis des Insolvenzverwalters an.
Ein Sicherungsnehmer, der Zinsausgleich verlangt, unterstellt
damit, dass er nicht selbst verwerten darf.

Insoweit hat es den Anschein, als sei die Klage der Siche-
rungsnehmerin, welche sich wegen eigener Verwertungszu-
standigkeit zugleich gegen Klrzung von Erlésausschittungen
um Kostenbeitrdge wehrte, moglicherweise in sich nicht ganz
schlissig gewesen. Der Tatbestand liefert indessen zu wenig
Information, um das beurteilen zu konnen. Es ist nicht aus-
geschlossen, dass der Zinsanspruch nur Forderungen betraf,
deren Sicherungsabtretung den Drittschuldnern noch nicht
offenbart war, so dass die Verwertungsbefugnis auch aus Sicht
der Sicherungsnehmerin beim Verwalter lag.

Im Ubrigen wére es nur zu verstandlich, wenn ein Siche-
rungsnehmer, der sich selbst fur verwertungsbefugt hélt, Aus-
gleichszinsen aus der Masse fordert, wenn der ohne Kompe-
tenz verwertende Insolvenzverwalter den Erlés nicht umge-
hend ausschittet. Grundlage einer Ausgleichsforderung we-
gen Verzdgerung der Ausschittung nach unbefugter Verwer-
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tung ware freilich nicht im Wege eines Erst-Recht-Schlusses
§ 169 InsO, sondern das Regelwerk der Vertragsverletzung.
Unbefugte Verwertungist Verletzung des Sicherungsvertrages
und ausgleichspflichtig nach § 280 Abs.1 Satz 1 InsO. Der
Ausgleich nach § 249 Abs. 1 BGB geschieht durch Auskehr der
erzielten Einnahme. Verzdgerung hierbei ist als mitauszuglei-
chender Folgeschaden deutbar, |asst sich aber ebensogut auch
als Schuldnerverzug mit separater Begriindung eines Ersatz-
anspruchesin §§ 280 Abs. 1, Abs.2, 286 BGB auffassen. Die
Ersatzanspriiche sind Masseverbindlichkeiten gemaR §55
Abs.1 Nr.1 Fall 1 InsO, da durch Handlung des Verwalters
(Untatigkeit inbegriffen) begriindet.

2. Zogerlichkeit beim Versilbern oder beim Abfiihren der
Zahlungseingéange

a) Verzdgerung vor oder nach Erloserzielung
Gemal § 169 InsO ausgleichspflichtige Verzogerungen kann
die Verwalterverwertung auf zweierlei Weise erleiden. Entwe-
der betreibt der Verwalter die Verwertungnicht, oder er schiit-
tet erzielteErlésenicht an den Absonderungsberechtigten aus.
Um letzteres ging hier der Streit, ahnlich wie bei der friher
mitgeteilten Entscheidung des LG Stendal vom 14.2. 2002.
Wenn der Absonderungsberechtigte sein Verlangen nach
Ausgleichszinsen auf die Zeit ab Eingang der Zahlung beim
Verwalter beschrankt, so geht dem die Uberlegungvoraus, dass
Einziehungdurch den Absonderungsberechtigten selbst nicht
rascher vonstatten gegangen ware. Der in § 169 Satz 1 InsO
angegebene Zeitpunkt des Berichtsterminsist nur der frihest-
denkbare Beginn der Verzinsung. Nicht in jedem Fall muss
aber tatsachlich schon ab Berichtstermin aus der Masse ver-
zinst werden. Vielmehr kommt es darauf an, ob eine Verwer-
tung einschliellich Erldsauskehr tatsachlich schon hatte vor-
genommen werden kénnen und trotzdem unterblieb (Griinde
zul1V.2). Dieszeigt sich deutlich bei der ergdnzenden Regelung
von Ausgleichszahlungen fiir Verwertungsstopps bereits im
Eréffnungsverfahren: § 169 Satz 2 InsO setzt ausdriicklich
voraus, dass der Sicherungsnehmer durch vermégenssichern-
de AnordnungdesInsolvenzgerichts (§ 21 Abs. 1 Satz 1 InsO)
an der Verwertung gehindert wurde. Freilich muss der Siche-
rungsnehmer nicht auch nachweisen, dass er tatsachlich be-
reits die Verwertung in die Wege geleitet hatte (so meinte es
allerdings der beklagte Insolvenzverwalter; siche Griinde zu
11.2). Denn je nach dem Zeitpunkt, in dem er gehindert wird,
waren solche MaRnahmen noch nicht tunlich gewesen.

b) Ursiachlichkeit der Verwalterverhaltens fiir Zeitverlust

Noch-nicht-Bedienung des Absonderungsberechtigten und
Verfahren missen also in Kausalbeziehungzueinander stehen
(vergleiche Leitsatz 4 und Griinde zu 1V.1, wonach die ohne
Titel verwertungsbefugte Sicherungsnehmerin durch vorlaufi-
ges Zwangsvollstreckungsverbot rechtlich nicht behindert
wurde). Nur insofern, als der Sicherungsnehmer mit eigener
Tétigkeit schneller Befriedigung erlangt hatte, mussdie Masse
Ausgleich bereitstellen. Die bei wirklichen oder gedachten
angemessenen Verwertungsbemihungen des Verwalters oh-
nehin verstreichende Zeit, Verzégerungen also, die auch der

7 LG Stendal, Urt. v. 14.2. 2002 -22 S208/01, DZWIR 2002, 294 ff., mit Anm.
Becker, DZWIR 2002, 300ff.



342 RECHTSPRECHUNG

Sicherungsnehmer nicht hatte vermeiden kdnnen, bleibt un-
berlcksichtigt. Namentlich gewinnt der Sicherungsnehmer
keinen Ausgleich aus § 169 InsO dafiir, dass die sicherungs-
halber abgetretene Forderung noch nicht fallig ist oder der
Drittschuldner unter Liquiditatsengpassen leidet oder wegen
Zahlungsunlust erst mit gerichtlichen Schritten zur Zahlung
bewegt werden muss. Folglich gibt es Verzinsung erst ab tat-
séchlichem Zahlungseingang beim Verwalter, wenn Zahlung
zu einem friiheren Zeitpunkt nicht zu erreichen war (Griinde
zu 1V.2.c). Nur dann, wenn sich feststellen Iasst, dass dem
Verwalter Versdumnisse in der Forderungsiiberwachung un-
terliefen, gibt es Ausgleich fir Zeitverlust vor dem Zahlungs-
eingang. Auch dann bleibt aber der unvermeidbare Teil der
Wartezeit aulRer Betracht. Darauf, ob der Verwalter Verzoge-
rungen vor oder nach Zahlungseingang zu vertreten hat,
kommt es nicht an. Der objektive Befund einer Verzégerung

genugt.

c) Zahlungseingang beim Verwalter nicht Schlusspunkt des
Verzinsungszeitraumes

Zu betonen ist, dass nicht etwa der Eingang des vom Dritt-
schuldner gezahlten Geldesbeim Insolvenzverwalter Schluss-
punkt des Verzinsungszeitraumes ist. Dieser Ansicht war das
Landgericht Stendal. Es begriindete dies mit dem Argument,
der Zahlungseingang beende die Verwertung, so dass ab nun
keine nach § 169 InsO auszugleichende Verzdgerung mehr
vorliege®. Damit lieR das Landgericht den moglichen Verzin-
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sungszeitraum spatestens genau dort enden, wo er flir den
Bundesgerichtshof spatestens beginnt. Die Auffassung des
Bundesgerichtshofes erscheint vorzugswirdig, weil nur sie
dem Sinn von § 1691nsO gerecht wird, den Sicherungsnehmer
vor finanziellen Nachteilen aus dem gesetzlichen Verlust der
mit gultigem Vertrag erworbenen Zugriffsgewalt zu schitzen.
Eingang der Zahlung beim Verwalter steht noch nicht dem
Eingangbeim Sicherungsnehmer gleich. Verwertungim Sinne
von §§ 159, 166 ff. InsO ist nicht schon die Versilberung tiber-
haupt, sondern schlief’t die Befriedigung ein. Im Einzelnen
hatte der Verfasser sich dazu bereits anlallich des Stendaler
Urteilsgeaufert®. Richtigerweise verweist der Bundesgerichts-
hof (Griindezu I11.2.b.bb, bei Bestimmungvon Kompetenzen
desvorlaufigen Verwalters) auf § 1 Satz 1 1nsO, wo die Glaubi-
gerbefriedigung zum ersten Ziel des Insolvenzverfahrens er-
klart wird.

d) Verallgemeinerung
DieAusflihrungen zum Verzinsungszeitraum gelten wieschon
digjenigen zur Kompetenziiberschreitung (siehe bereits oben
[11.2.d) nicht allein flr Sicherungszessionen, sondern ganz
allgemein.

Prof. Dr. Christoph Becker, Univ. Augsburg

8 LG Stendal, DZWIR 2002, 294, 295ff.
9 Siehe Becker, DZWIR 2002, 300, 302 ff.



	BGH, Feststellungs- und Verwertungskostenpauschale für sicherungshalber abgetretene Forderungen - Urteil vom 20.2.2003 IX ZR 81/02 [Urteilsanmerkung]
	Christoph Becker
	Nutzungsbedingungen / Terms of use:
	licgercopyright  


